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Beitragsordnung der FTG Pfungstadt 

1. Mitgliedsbeitrag 

Der Mitgliedsbeitrag ist der regelmäßige Beitrag für die Mitgliedschaft in der FTG 

Pfungstadt. 

2. Sonderbeitrag 

Der Verein kann für besondere Anlässe oder Projekte zeitlich befristete Sonderbeiträge 

festlegen. 

3. Aufnahmebeitrag 

Für kostenintensive Maßnahmen kann der Verein einmalige Aufnahmebeiträge erheben. 

4. Abteilungsbeitrag 

Jede Abteilung hat die Möglichkeit, einen eigenen Abteilungsbeitrag festzulegen – z. B. 

zur Deckung von Kosten für den Sport- und Trainingsbetrieb. Die Höhe wird von der 

jeweiligen Abteilungsversammlung (AV) beschlossen. Der Abteilungsbeitrag ist für 

jedes aktive Mitglied in jeder Abteilung fällig, in der es angemeldet ist. 

5. Umlagen 

Umlagen können sowohl von den Abteilungen als auch vom Hauptverein für bestimmte 

bauliche oder organisatorische Maßnahmen erhoben werden. Sie werden durch die 

jeweilige Abteilungsversammlung (AV) oder die Mitgliederversammlung (MV) 

beschlossen. 

6. Fälligkeit und Zahlungsweise 

Die Beiträge werden vierteljährlich per Bankeinzug (SEPA-Lastschrift) eingezogen. 

Alle Mitgliedsbeiträge sind auf das Vereinskonto der FTG Pfungstadt zu entrichten. Bei 

Rücklastschriften, die nicht von der FTG verursacht wurden, muss das Mitglied den 

Beitrag zuzüglich der anfallenden Bankgebühren innerhalb von 10 Tagen auf das 

Vereinskonto überweisen. Wiederholte Nichteinlösung oder Nichtzahlung kann zum 

Ausschluss aus dem Verein führen. Der Verein ist berechtigt, entstandene Bankkosten 

bei Widerruf der Einzugsermächtigung vom Mitglied einzufordern. 

7. Sonderregelungen 

a) Ehrenmitglieder, die laut Satzung von der Beitragszahlung befreit sind, können 

als fördernde Mitglieder geführt werden. 

b) Wehrpflichtige, Zivildienstleistende oder Mitglieder in sozialer Notlage 

können unter Vorlage entsprechender Nachweise beim Hauptvorstand einen 

Antrag auf Minderung, Stundung oder Erlass der Beiträge stellen. 

8. Vereinsaustritt 

Ein Austritt aus dem Verein ist nur zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres möglich. Die 

Kündigung muss schriftlich (auch per E-Mail) über die Geschäftsstelle der FTG 

Pfungstadt erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 
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9. Formulare 

Jede Abteilung verfügt über folgende Formulare: 

• Antrag auf Mitgliedschaft im Verein inkl. SEPA-Mandat 

• SEPA-Mandat für den Abteilungsbeitrag 

• Antrag auf Wechsel zwischen Abteilungen 

Gruppenzugehörigkeit und Beitragsstruktur der FTG Pfungstadt 

1. Gruppeneinteilung 

Gruppe Beschreibung 

Erwachsene Ab 18 Jahren 

Jugendliche Bis 18 Jahre 

Familien Mindestens 3 Personen, davon mindestens 1 Erwachsener 

Ermäßigte Auszubildende, Zivil- und Wehrdienstleistende bis 28 Jahre mit 

Nachweis (13,00 € monatlich) 

2. Beitragsübersicht – bis 18 Jahre & ab 65 Jahre 

Abteilung Hauptverein aktiv/passiv 

aktiv/passiv 

Abteilungsbeitrag 

(monatlich) Cheerleading 13,00 € / Monat 8,00 € / Monat 

Fußball 13,00 € / Monat 2,00 € / Monat 

 
Gewichtheben 13,00 € / Monat 8,00 € / Monat 

Gymnastik 13,00 € / Monat 5,00 € / Monat 

Reha- & 

Gesundheitssport 

13,00 € / Monat - 

Schwimmen 13,00 € / Monat - 

Sportakrobatik 13,00 € / Monat Ab 5,00 € / Monat 
Weitere Informationen bei der Abteilung 

3. Beitragsübersicht – 18 Jahre bis 64 Jahre 

Abteilung Hauptverein aktiv/passiv Abteilungsbeitrag 

(monatlich) Cheerleading 15,00 € / Monat 8,00 € / Monat 

Fußball 15,00 € / Monat 2,00 € / Monat 

 
Gewichtheben 15,00 € / Monat 8,00 € / Monat 

Gymnastik 15,00 € / Monat 5,00 € / Monat 

Reha- & Gesundheitssport 15,00 € / Monat - 

Schwimmen 15,00 € / Monat - 

Sportakrobatik 15,00 € / Monat Ab 5,00 € / Monat 
Weitere Informationen bei der Abteilung 
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4. Familienbeitrag 

Der Familienbeitrag gilt für den Hauptvereinsbeitrag von mindestens 3 Personen, 

davon mindestens 1 Erwachsener. Zusätzlich entrichten alle aktiven 

Familienmitglieder die jeweiligen Abteilungsbeiträge der Abteilungen, in denen sie 

aktiv sind. 

Abteilung Hauptvereinsbeitrag 

(Familie) 

Abteilungsbeitrag 

(monatlich pro Mitglied) 

Cheerleading 35,00 € 8,00 € / Monat 

Fußball 35,00 € 2,00 € / Monat 

Gewichtheben 35,00 € 8,00 € / Monat 

Gymnastik 35,00 € 5,00 € / Monat 

Reha- & Gesundheitssport 35,00 € - 

Schwimmen 35,00 € - 

Sportakrobatik 35,00 € Ab 5,00 € / Monat 
Weitere Informationen bei der Abteilung 

5. Beispielrechnung 

Eine Familie besteht aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Ein Erwachsener und ein 

Kind sind in der Fußball-Abteilung aktiv, der zweite Erwachsene ist in der Gymnastik-

Abteilung, das zweite Kind in der Cheerleading-Abteilung. Somit ergibt sich ein 

Hauptvereins-Familienbeitrag von 35,00 € zuzüglich der Abteilungsbeiträge (zwei Mal 

2,00 € Fußball-Abteilung, einmal 5,00 € Gymnastik-Abteilung und einmal 8,00 € 

Cheerleading-Abteilung = 17,00 € + 35,00 € Familien-Vereinsbeitrag = 52,00 € im 

Monat). Hierbei ist zu beachten, dass die Abteilungsbeiträge durch die jeweilige 

Abteilung separat eingefordert werden. 

 

Letzte Aktualisierung: Dezember 2025 

Daniel Smit 

2. Vorsitzender FTG Pfungstadt 
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Geschäftsstelle: Freie Turngemeinde 1900 e.V. Pfungstadt, Dr. Horst-Schmidt-Straße 16-18, 64319 Pfungstadt 

www.ftgpfungstadt.de | info@ftgpfungstadt.de 


